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 Veröffentlicht am 14.05.1991

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §147 Abs1;

BAO §209 Abs1;

BAO §53 Abs1;

EStG 1972 §2 Abs3 Z1;

Rechtssatz

Auch wenn vom sachlich zuständigen Wohnsitz nanzamt A in die Betriebsprüfung die Einkünfte des Abgabep ichtigen

aus Landwirtschaft und Forstwirtschaft einbezogen werden, obwohl hiefür das Lage nanzamt B örtlich zuständig ist,

kann dies der Betriebsprüfung nicht den Charakter einer Amtshandlung nehmen.
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